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Art. 1 § 9 V-SG
 V-SG - Spitalgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Die fachrichtungsbezogenen Organisationseinheiten können hinsichtlich des stationären P-egebereichs in folgenden

Betriebsformen geführt werden:

a) fachbezogen: es werden Patienten und Patientinnen eines einzigen Sonderfaches behandelt (Fachbezogene

Pflegestation);

b) interdisziplinär: es werden Patienten und Patientinnen aus verschiedenen Sonderfächern, die in der

Krankenanstalt in einer fachrichtungsbezogenen Organisationseinheit vorgehalten werden, behandelt, wobei

Patienten und Patientinnen jederzeit zweifelsfrei einem Sonderfach zugeordnet werden können (Interdisziplinäre

Pflegestation);

c) wochenklinisch: die Bettenbereiche werden fachspezi7sch oder interdisziplinär für die stationäre Behandlung von

Patienten und Patientinnen betrieben, deren Entlassung innerhalb der bewilligten Betriebszeit zu erwarten ist

(Wochenstation);

d) tagesklinisch: der Bettenbereich wird fachspezi7sch oder interdisziplinär betrieben und die Aufnahme und

Entlassung erfolgt am selben Tag, wobei das Leistungsspektrum auf tagesklinisch erbringbare konservative und

elektive operative Leistungen beschränkt ist (Tagesstation);

e) als interdisziplinäre Aufnahme- bzw. Notfallstation: der Bettenbereich dient Erst- oder Kurzaufnahmen von

Patienten und Patientinnen für maximal 36 Stunden im Not- oder Akutfall mit festgestellter Anstaltsbedürftigkeit

bis zur Übernahme in andere bettenführende Organisationseinheiten oder direkten Entlassung.

*) Fassung LGBl.Nr. 8/2013, 24/2020
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